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Das Recht auft Arbeıit

Ist Arbeit ein Rechtsgut, auf das der Mensch eınen Anspruch hat, vielleicht eınen
angeborenen, unentziehbaren un unverzichtbaren Anspruch? Zählt das „Recht
autf Arbeit“ den Menschenrechten etw2 der Vereinten Natıonen oder Sar
der katholischen Soziallehre? Davon soll 1er gehandelt werden. Zunächst aber:
W 4S 1St ennn „Arbeıt“?

Ist Arbeit eıine Läast; ann erscheint s befremdlich, da{ß Menschen eınen
Rechtsanspruch darauf erheben; an sollte I1a  — eher annehmen, dafß S1e alles
Lun werden, sıch diese AasSst CrSParch, sıch ıhr, S1e ıhnen ANSCSONNCH
wiırd, entziehen. Dıie tägliche Erfahrung bestätigt ennn auch immer wıeder,
WwW1e die Menschen A verstehen un darauf ablegen, sıch dieser Aast vorbe1i-
zudrücken: Ja, WIr selber unls gelegentlich dabeı, da{fß WIr diese Ast
lıeber auf andere abschieben als uns selbst ıhr unterziehen.

Auf der anderen Seıte haben WIr Menschen das Bedürfnis, LUN,
ıcht 11UT iırgendwiıe uUunseTEC Kräfte 9 sondern leisten, das uns

als achtbare Glieder der menschlichen Gesellschaft erweıst und damıt zugleich
UMNSGL6 eigene Selbstachtung bestätigt; WIr haben das Bedürtfnıs, Vernünf-
tıges, Rechtschaftenes vollbringen, ELW  9 das die Anspannung uUuNnserer Kräfte
erfordert, S1e aber auch lohnt, das nıcht Spiel iSt: sondern eben „Arbeıit“. Wır
wı1ıssen auch, da{ß auf Bedienung angewı1esen seın keine Größe, sondern Arm-
seligkeit un Schwachheit Ist; ıcht Wer sıch bedienen laßt, 1St zrofß, sondern WEr
dient. Der Christ weıfß das AI der Lehre un dem Beispiel se1nes Herrn, der
VO sıch ZESARL hat, se1l gekommen, nıcht sıch bedienen lassen, sondern

dienen. ber auch dem Nıchtchristen 1St das einleuchtend un ber-
zeugend, da{ß ON als demütigend empfindet, eın auf fremde Hıiılfe angewl1ese-
1165 Wesen se1n, un seinen Stolz dareın SETZT, leisten, wodurch C
AaNSTAatt anderen Z AST tallen, sıch die Achtung seiner Mitmenschen erwirbt,
Ja sıch unentbehrlich machen strebt.

Jle Dıenste, die WIr anderen eister oder VO anderen empfangen, sind
Arbeit oder, 1e WIr pflegen, „kosten“ Arbeıt. In dieser Redeweise
klingt bereits der Doppelcharakter der Arbeıt ABl Arbeit erfüllt unser Leben
MT Wertgehalt, nımmt den Lebenswerten eiınen hervorragenden Platz e1n,
aber S1€e „kostet“ Mühe, 1St 1n höherem oder geringerem rad immer zugleıch
eıne ast Arbeit bereichert Leben, zehrt aber auch uUuNsSseTECIN Leben,
StreNgt A} ermüdet, 1St. ıcht 1Ur mıt Unbequemlichkeiten verbunden, sondern
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auch mıiıt Gefahren un Schäden aller Art für unsere Gesundheit, für e1h-
lıches un geistiges Wohlergehen.

Noch mehr: Arbeıt heißt N „entfremde“ den Menschen sıch selbst.
Jeder VO  $ uns weiß AUS eigener Erfahrung, da{fß die Arbeit uns immer wiıieder
abfordert, das unterlassen, auf das verzichten, W as WIr SCIN taten, weıl] N

uUuNnseren Fähigkeiten und Neigungen entspricht und uns Befriedigung einbrächte,
un dessen Cun, WOSCHCH WIr Abneigung der Sal Widerwillen haben,
das 1aber werden mu{ un dem gerade ıch 1er und jetzt miıch unterziehen
mu{

Manche Arbeiten haben CS obendreıin sıch, denjenıgen, der sıch ıhnen er-

ziehen mufß, so7z1al deklassıeren. Arbeıten, die nıemand SCIN CUts aber
werden mussen, werden auf die schwächsten un wehrlosesten Glieder der
Gesellschaft abgeschoben; ISE; wer diese Arbeıten DULE (tun mufß), eben damit
als dieser gesellschaftlichen Gruppe angehörıg abgestempelt. Anstatt dafür, da{f
S1Ee die unangenehmsten un schmutzigsten, für die Gesellschaft 1aber unentbehr-
lıchen Arbeiten tun, Dank, Wertschätzung un höchstes vesellschaftliches An-
sehen genieißsen, stehen S1€e auf der untersten Stufe der gesellschaftlıchen StUu-
fenleıiter: die sogenannte „gZute Gesellschaft“ sıeht hochnäsıg aut s1e herab:;: ıhre
Tätigkeit scheint dem Adel,; den WIr der rechtschaffenen Arbeit zuerkennen,
nıcht teilzuhaben.

Was also 1St Arbeıt? Erschöpft s1e sıch darın, da{ß$ s1e eıne AaSt 1st?
Der Physıker definiert Arbeıt als „Überwindung eınes Widerstands ber einen

Weg“ Um uns klar machen, W 4s 1in seıiner Begriffswelt Arbeit VeI-

steht, greift auf Widerstand un Überwindung als uns VO  ; der menschlichen
Arbeit her bekannte Merkmale zurück; Arbeıiıt 1St eın reines Spiel, S1e bedeutet
Mühe un Anstrengung. uch VO der Maschine un VO Tıer WITFr,
sS1e arbeiten der eisten Arbeit. Be1i der Maschine denken WIr wohl ZuUuerst

ıhre Bewegung, dafß s1e Ta aber meIlst legen WIr mehr hinein, nämlich da{fß
ıhr Lauf eın Leerlauf ISt; sondern m1t Kraftaufwand verbunden und eine 1n
physiıkalıschen Größen meßbare Leistung vollbringt. Ist be1 der Maschine dieser
Kraftaufwand reiner Energieverbrauch, 1St eiım Tier der menschlichen
Anstrengung bereıits ahe verwandt: dıe tierische ‚Arbeit 1STt Ühnlich der mensch-
lichen Arbeıt Mühe un Anstrengung.

Was 1St. menschliche Arbeit?

So stofßen WIr eım Aufstieg VO physikalischen Begriff der Arbeıit ber die
maschinelle un die tierische bis V menschlichen Arbeit immer wıeder auf das
oleiche Merkmal: Arbeit 1St ıcht reine Lust, sondern immer zugleich auch 1in
irgendeinem ınn Mühe, Anstrengung, MIt einem Wort Ast eım Menschen
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bedeutet das, arbeıtet ıcht des reinen Vergnügens wiıllen der AUuUsSs reiner
LUSt: auch dann, WE seline Arbeit ıhm Freude macht, wenNnn spurt un erlebt,
W1e 1n ıhr seine Anlagen un Fähigkeiten entfaltet, 1st doch dıe Arbeıt niemals
reine, 1 mühelose un freije Entfaltung dessen, W ds Möglichkeiten 1n ıhm
angelegt ist; sondern ımmer verbunden mMi1t Mühe un: Anstrengung, ıcht
selten mMi1t Leid un Schmerz, also MI1t SE Dieses Merkmal der menschlichen
Arbeıt wiıird VO uns als wesentlich angesehen, da{ß WIr die Bezeichnung
„Arbeıt“ auf alles außermenschliche Geschehen übertragen, worın WIr dieses
Merkmal wiederfinden oder wiederzufinden glauben. ber damıt allein wı1ssen
WIr immer och nıcht, W 4S menschliche Arbeıt ist: menschlicher Arbeit gehört
mehr.

Menschliche Arbeit 1STt Betätigung menschlicher (geistiger und/oder leiblicher)
Anlagen un Kräftte 1in der Rıchtung auf eın ErNSTtgeENOMMENECS Ziel, das erreicht,
oder ein Ergebnis, das verwirklicht werden oll Es 1St der Mensch, der dieses
Ziel oder dieses Ergebnis anstrebt un 6S nımmt, den ernsthaf-
ten Wiillen hat, 65 erreichen bzw verwirklıichen, un: der, weıl CS ıhm
wirklich €I'h$t ISt, sıch darum bemüht, seine Kräfte ansStrengt. Um Arbeit
se1n, genugt CI da{ß das Streben mehr oder wenıger mühsam un: anstrengend
SE menschliche Arbeit se1ın, mufß S1e VO Menschen auf ıhr Ziel der
Ergebnis hingeordnet se1in. Diese ıhr VO menschlichen Wıillen gegebene iel-
gerichtetheit 1St CD, die die menschliche Arbeit VO allem anderen, woraut WIr die
Bezeichnung „Arbeıt“ anwenden, unterscheidet und ıhr den del der Menschen-
würde verleiht.

Da der Mensch Geist-Leib-Wesen 1St, 1St keine menschliche Arbeıiıt reın zeist1g
oder reın eiblich (körperlich); W CI WIr geist1ge und leibliche (körperliche)
Arbeit unterscheiden, annn das NUr besagen, dafß 1m einen Fall die geistigen, 1m
anderen Fali die leiblichen (körperlichen) Kriäfte besonders stark beteiligt sind
Beıide, seine geistigen und seıne leiblichen (körperlichen) Anlagen un Fähigkei-
ten sind dem Menschen gegeben, damıt S1e betätigt. Das will besagen:
nächst sind ON ıhm geschenkte oftene, erSst och erfüllende Möglichkeiten;
erst indem S1e betätigt, verwirklicht das ihm Mögliche, macht AaUus dem

Möglıchen Wirkliches, un dieses Wirkliche csteht iıcht NUrLr als zußeres

Ergebnis, als CLWW das 1ın der Außenwelt bewirkt oder herbeigeführt hat,
VOTr ıhm oder ıhm gegenüber als se1ın -Nerk. sondern hat damıt ın ıhm selbst

verwirklıicht, das vorher NUur möglıch, aber och nıcht wirklich W  $ urch
ıhre Betätigung sind seiıne geistigen und/oder leiblichen (körperlichen) Kräfte
erstarkt; durch die UÜbung hat Geschicklichkeıit un Erfahrung ON-

NECN, durch se1ne geistige Arbeıt Einsichten un: Kenntnisse erworben, durch die

gyewissenhafte Sorgfalt, miıt der seine Arbeiıit ausführte, und die Hafrte, die
sıch dabei1 mulßste, hat Charakterstärke NNCNH, darf das Bewufit-
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seın haben un hat das Bewußtsein, auch WEeNnNn seiner Arbeit jeglicher Erfolg
versagt bleiben sollte, das Seinige haben un VOT sıch selbst, VOT seinem
Gewiıissen un: VOr (SOtt bestehen können.

Recht auf Arbeit als Fechtlidue Befugnis arbeiten

Vielfach bereitet schon die blofße Betätigung seiner Anlagen un Fähigkeiten
1n harter, ernsthaften Eınsatz fordernder Arbeıt dem Menschen körperliches un:
seelisches Wohlbefinden un Freude, oft mehr als das seiner selbst wiıl-
len AUS 118f betriebene Spiel Kommt ann hınzu, da{fß der Mensch erlebt, W1e

selbst ın seiner Arbeit un durch s1ie menschlich reıift un wächst un seiner
vollmenschlichen Entfaltung gelangt un zugleich als Ergebnis seliner Arbeıt
Sachgüter oder Diıenstwerte schafft, die A beitragen, se1ın oder seliner Miıt-
menschen Daseın un Leben erhalten, bereichern, verschönern oder

veredeln, ann wırd ıhm die Arbeit aller MIt ıhr verbundenen Mühe
un: ASt.ZBedürfnis. Ja, gerade die echte un ıh fordernde Arbeit, die mehr
1St als blofßes Beschäftigtsein Zu Vertreiben der Langweıle, die Arbeıt, die ıhm
Opfer abverlangt, aber auch ıhren Lohn 1ın sıch tragt, wırd ıhm FA echten,
wahren, „elementaren“ Bedürfnis.

Gelangt der Mensch durch seine Arbeit seıner vollmenschlichen Enttal-
Lung, autf die VO Schöpfer angelegt 1Sf: un auf die darum eın unentzieh-
bares Recht hat, ISt ıhm überdies die Arbeit 1n dem 1er beschriebenen Sınn „ele-
mentares“, 1n seinem Menschtum angelegtes Bedürfnis, annn MUu ıhm auch
die Befugnis zustehen, dieses Bedürfnis befriedigen. In diesem 1Inn äßt die
Arbeit sıch 1ın der Tat als eın Rechtsgut verstehen un mu INa  e} dem Menschen
in diesem Sınn eın echtes un „Recht auf Arbeit“ zuerkennen.

Noch mehr: alttestamentliche jüdische un: neutestamentliche christliche Moral
stıiımmen darın übereın, dem Menschen die Pflicht 7AUAR Arbeit aufzuerlegen;
diese Pflicht 1St bereıts 1m natürlichen Sıttengesetz begründet un wiıird als solche
auch VO  . der humanıiıtäiären Ethik als für alle Menschen verbindlich anerkannt.
Zur Pflicht gehört als ıhr nıcht wegzudenkendes Gegenstück das Recht, S1e
erfüllen; iın diesem ınn gehört ZUTE Pflicht ZALT: Arbeit unabdingbar das Recht auf
Arbeıt. Eben daraus erhellt, W 4s Inhalt oder Gegenstand dieses Rechts ist: N

1St die siıttliıch-rechtliche Befugnis, arbeiten und VO nıemand daran gehin-
ert werden. So besteht dieses Recht wesentlich 1ın seinem Negativeffekt,
indem CS jedem anderen untersSagt, auf miıch 1n eıner Weıse einzuwiırken, die
miıch der Freiheit beraubt, diese meıne siıttlich-rechtliche Befugnis auszuüben.
Vielleicht sınd WIr genelgt, diesen Negativeftekt unterschätzen, als verstehe

sıch VOIN selbst. Was bedeutet, sehen WIr e1iım Eıgentumsrecht, dessen Kern
un Stern gleichfalls 1n dem Negativeflekt besteht, anderen jede Einwirkung
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auf die Sache, dıie meın Eıgentum ISt, verwehren, un: mich berechtigt, jede
solche Einwırkung anderer auszuschließen (BGB 903)

Das 1ın diesem Sınn verstandene echt auf Arbeit 1St dem Menschen ANSC-
boren un als solches unentziehbar WwW1e auch unverzichtbar un unverwiırkbar:
Ka hat bestanden un wird bestehen, solange 6S Menschen auf der Welt z1bt,
1St jedem Wandel der menschlichen Rechts- un: Gesellschaftsordnung entrückt.

Was heifßt heute „Recht auf Arbeıit“?

Wenn WIr heute VO Recht auf Arbeit sprechen, 1St jedoch meılist nıcht dieses
ewı1ge un: unwandelbare Recht gemeınt, das wesentlich 1n seınem Negativeftekt
besteht, sondern ein Recht auf Arbeıt MIt zeitgeschichtlich bedingten und daher
wandelbaren posıtıven Eftekten, eın Recht, das CS nıcht MIt der menschlichen
Arbeit schlechthin der als solcher, sondern MIt einer zeitgeschichtlich bedingten
(jestalt der menschlichen Arbeıt Lun hat un folgerecht MIt dieser Gestalt
sıch zwandelt. Eben darum hat er dieses posıtıvem Gehalt angereicherte Recht
auf Arbeiıit nıcht VO Antang gegeben; ES 4Nn auch durch die künftige Ent-

wicklung überholt werden un als gegenstandslos geworden wieder entfallen.
Miıt diesem zeitgeschichtlich bedingten Wandel mu die Meinungsbildung ber
dieses Recht Schritt halten; das bringt CS MIt sıch, da{fß die Meinungsbildung
darüber auch innerhal der katholischen Soziallehre icht abgeschlossen se1n

kann: können auch die nachstehenden Ausführungen nıcht das letzte Wort
AA se1ln.

Miıt den zeitgeschichtlich bedingten Gestalten der Arbeit sınd nıcht ıhre tech-

nologischen Erscheinungsformen gemeınt w 1e Hand- oder Maschinenarbeıt,
Hochtechnisierung, Automatıon, EDV uUuSWw. oder Erzeugung VO  } Sachgütern,
Erstellung VO  e Dienstleistungen oder wirtschaftlıche, künstlerische un w1ssen-
schaftliche Arbeıt. uch 1st nıcht daran gedacht, da{ß wiährend des yrößten Teils
der Menschheitsgeschichte der weıtaus orößte eıl aller menschlichen Arbeit
darın bestand un iın oroßen Teilen der Welt och heute darın besteht, durch
Bodenbearbeıitung der Erde ıhre Früchte abzuringen und unmittelbar
den eigenen Lebensunterhalt beschaften (Selbstversorgung), während heute iın

fortgeschrıttenen Ländern NUur noch eın kleiner eıl der arbeits- oder berufs-

tätıgen Menschen dieser Art VOIN Arbeıt obliegt, die weIltaus meısten aber Täatıg-
keiten anderer Art ausüben. Gemeınt 1St vielmehr die Rechtsgestalt der Arbeıt:
Sklaverei, Frondienst, unselbständig un selbständig ausgeübte Erwerbstätig-
elit SOWI1e die ehrenamtlich, nıcht Erwerbszwecken ausgeübte Tätigkeıt.

In IN SGEGT heutigen Gesellschaft zibt CS die Sklaverei un: die halbfreıie,
„hörige“ Arbeıt erfreulicherweıse nıcht mehr Zu beklagen 1St, da{ß auch die nıcht

Erwerbszwecken ausgeübte Tätigkeit ZW ar nıcht völlig verschwunden, aber
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doch ZUuUr S5anz seltenen Ausnahme geworden 1St Nachdem Jüngst das Bundes-
verfassungsgericht auch die Tätigkeit der bisher als „Honoratıioren“ angesehenenVolksvertreter als Berufstätigkeit un damıt als entgeltlich erklärt un deren
Entgelt der Besteuerung unterworftfen hat, verbleibt als unentgoltene unddarum 1n der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nıcht aufscheinende) Arbeit
11ULE noch die Arbeit der Hausfrauen un Müultter. Von ıhnen abgesehen zählen
heute gul W1e alle Menschen 1m arbeitsfähigen Alter den „Erwerbstätigen“;
Sie arbeıten, VO  a} dem 1n Geldeinheiten erscheinenden Erfolg oder Entgeltihrer Arbeit ıhren Lebensunterhalt bestreiten. ıne ımmer kleiner werdende
Zahl VO  ; ıhnen übt selbständige Erwerbstätigkeit AaAUuUsSs un: ehbt VO  =3) dem erziel-
ten Erfolg; eıne immer größer werdende Mehrheit sıeht sıch auf unselbständigeErwerbstätigkeit verwıesen un ebt VO deren Entgelt

Diese Arbeit 1ın unselbständiger Erwerbstätigkeit überwiegt heute andere
Arbeit ausgesprochenermaßen, da{fß WITFr, WEeNN WIr VO  a} „Arbeit“ reden, meıst
1Ur S1e denken, 1Ur sS$1e meınen. Sehr oft aber meınen WIr Sar nıcht die Arbeit
selbst, sondern den Arbeitenden als einzelnen oder die gesellschaftliche rofß-
STUDDC, der angehört; namentlıch, WEeNN WIr das Begriffspaar „Kapital
un Arbeit“ bılden; damıiıt sınd nıcht die sachlichen Produktionsmittel un: der
personale Produktionsfaktor „Arbeıt“ gemeınt, sondern die beiden gesellschaft-
lichen Großgruppen, deren eıne das Kapıtal un: deren andere die Arbeit ZU

gemeınsamen Vollzug der Wiırtschaft beistellt. Noch mehr: sehr oft reden WIr
abkürzend VO „Arbeit“ un meınen die Arbeitsgelegenheit; iımmer, WENN
WIr VO  3 Arbeitgebern un: Arbeitnehmern sprechen. Arbeitgeber „geben“ keine
Arbeit, sondern Arbeitsgelegenheit, Arbeitnehmer „nehmen“ ıcht Arbeit ande-
T für sıch 1n Anspruch, lassen nıcht andere für sıch arbeiten, sondern nehmen
die Arbeitsgelegenheit d die ıhnen VO  $ den Arbeits(gelegenheits)gebern ANSC-
boten wırd Arbeitslosigkeit besagt ZWAAar zunächst NUTL, daß jemand ohne Arbeit
ISt, aber gerade 1er 1St die mangelnde Arbeitsgelegenheit als Ursache dieses
Mangels Arbeit wohl immer mıtgemeint

Keıin Rechtsanspruch, sondern eın rechtliches Gebot

Gegenstand der Inhalt eines heute aktuellen „Rechts auf Arbeit“ 1St daher
VO einzelnen her gesehen die Arbeitsgelegenheit, VO Ganzen her zesehen die
Vollbeschäftigung, beide 1in unselbständiger Erwerbstätigkeit. Sınd alle der
doch die zroße Mehrheit der Arbeitsfähigen un Arbeitswilligen darauf aNnSC-
wıesen, durch unselbständige Arbeit ihren Lebensunterhalt erwerben, annn
1St dıe rage un die Forderung ach eiınem solchen Recht auf Arbeit dringend.
Das Wr ıcht immer un überall der Fall un braucht CS auch 1n Zukunft iıcht

se1n, aber 1n unserer heutigen Welt ISt sS1e 1im allerhöchsten Ma{fß dringend.
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Der heute bestehende Zustand ann NUr annn als erträglıch un Recht be-
stehend anerkannt werden, WENN alle, die darauf angewıesen sind, eine solche
Arbeitsgelegenheit suchen, auch darauf rechnen können, S1e finden Miıt
anderen Worten: eine solche Ordnung VO Gesellschaft un Wirtschaft besteht
1Ur annn Recht, WenNnn 1es entweder gesichert 1St oder jedenfalls alles Men-

schenmöglıche geschieht, CS siıchern; das 1St eıne unbestreitbare Forderung,
eın zwingendes Gebot Von echt un Gerechtigkeıit.

An WwWen aber richtet sich diese Forderung oder dieses Gebot? Oftenbar nıcht
diesen oder jenen Unternehmer, den der Arbeitswillige darauf In Anspruch

nehmen könnte, ıh einzustellen oder S4200 ıhm eıne seinen Anlagen, seinen
Fähigkeıiten, seiner beruflichen Qualifikation entsprechende Beschäftigung
geben. Eın Rechtsanspruch ANN sıch nıcht jedermann, sondern mMuUu siıch
immer einen bestimmten Schuldner richten. Demzufolge ann auch das
Recht des Arbeitswilligen auf Arbeit eın „ Anspruc se1in; dieser Anspruch
orifte 1NSs Unbestimmte un: Leere

Wenn aber das Recht auf Arbeıt eın „Anspruch ISt, W 4S 1St 65 dann? ber
Begrifte der Rechtssprache, ob INan 6S eLiw2a als „subjektives öffentliches Recht“
bezeichnen könnte, 1St 1er nıcht streıten; CS geht die Sache Diese können
WIr uns ohl besten zurechtlegen. Unter den heutigen erhältnissen annn
die zroße Mehrheıit der Menschen ıhr Recht arbeiten NUr 1n Gestalt der
selbständigen Erwerbstätigkeıit ausüben un darf deswegen daran nıcht gehin-
ert werden (SOg Negativeffekt dieses Rechts; oben) Fehlt ON AaUS irgendwel-
chen Ursachen Gelegenheit solcher Arbeıt, annn mu{ dieser Verhinderung
durch zeeıgnete un wirksame Mafßnahmen abgeholtfen, die hindernden Ursa-
chen mussen abgestellt werden. Unter diesen Umständen wirkt der Negatıv-
eftekt des Rechts arbeıten sich nıcht IL: 1n Abwehr-, Schutz- un Vorbeuge-
mafißßnahmen aus, sondern auch 1n posıtıven Maßnahmen einer Politik der oll-
beschäftigung, gegebenenfalls 1n einer Umstrukturierung der Ordnung VO  3 (36-
sellschaft un Wirtschaft, W enl deren bestehende Gestalt sıch als unüberwind-
lıches Hindernıis erwelIlst. Diese Hosıtıve Entfaltung des Rechts arbeiten NEeN-

NCN WIr „Recht auf Arbeit“ Um uUuns VO diesem Recht eın deutliches Bıld
machen, brauchen WIr 1Ur och fragen: Was hat geschehen, die

Behinderung auszuräumen? Wer hat das Aazu Erforderliche Lun der dabej
mitzuwirken?

Alles das hat geschehen, W 4S notwendig 1SE, den Zustand herbei-
zuführen, da{fß jeder Arbeitsfähige un Arbeitswillige, der Arbeitsgelegenheit
sucht, s1e annehmbaren Bedingungen Aindet Diesen Zustand MIt allen rat-
ten anzustreben un soviel w1e€e menschenmöglıch verwirklichen LGt Rechts-
gebot Wiıe das geschehen annn un folgerecht geschehen hat, 1STt nıcht mehr
Sache des Rechts, sondern des Sachverstands, der heute dieser ebenso schwie-
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rıgen W1€e drıngenden rage oftenbar immer noch recht hılflos undl mıt cehr Zer-

strıttenen Meınungen gegenübersteht.
An erster Stelle hat der „Staat- das Erforderliche tun, gCNAUCFK SCS5SPFO-

chen, dıie öffentliche Gewalt des Staats un aller mI1t öftentlicher Gewalt aUus-

gestatteten inner-, 7zwıschen- un überstaatlichen Gebilde VO  3 den Gemeinden
aufsteigend ber die Europäischen Gemeinschatften bıs den Vereinten Natıo-
HEN.: ber keineswegs die Sffentliche Gewalt un deren Träger allein, sondern
alle, die ber Macht un Einflufß verfügen, das Zıel, nNENNEeN WIr er Z
Vollbeschäftigung, entweder herbeizuführen, Öördern oder begünstigen,
oder umgekehrt CS ZzUu vereıteln, beeinträchtigen oder gefährden. Hıer
sind die Unternehmer, VOT allem 1n iıhrer Eigenschaft als Arbeitgeber un als
Tarıtpartner, nıcht mıinder aber auch die Gewerkschaften angesprochen. Es be-
darf des einsichtigen Zusammenwirkens aller; alle sınd 1n die Verantwortung
einbezogen, keıiner annn sıch herausreden, keiner darf sıch

Als INa  - 1m Jahrhundert begann, VO einem ‚Recht auf Arbeıit“ SPrec-
chen, Wr Staatswerkstätten gedacht, dıe Arbeıitsplätze bereithalten sollten,

die Arbeıtskräfte, die 1n der Wıiırtschaft keine Beschäftigung tanden, auf-
zunehmen un beschäftigen. Solche Beschäftigung blo{(ß der Beschäftigung
wiıllen 1STt nıcht 1U wirtschaftlich unsınn1g, sondern eine menschenunwürdige
Zumutung; menschenwürdiıger Arbeit gehört eın ErNStgeENOMMECNES sinnhaftes
ıel Vorhaben solcher Art konnte die katholische Soziallehre unmöglich befür-
worten Darum unterschied S1Ee nachdrücklich das „Recht arbeiten“ un: das
‚Recht auf Arbeıit“; bejahte S1e als elementares Menschenrecht, letzteres
mußte S1Ce S W 1e€e A verstanden wurde, verneıinen. Inzwischen hat sıch das
richtige Verständnıs durchgesetzt, un: annn auch die katholische Sozjallehre
er vorbehaltlos bejahen un dafür eintreten. Heute weı{(ß jedermann: „Recht auf
Arbeit“ besagt keinen Rechtsanspruch auf eınen (oder SAr auf eınen bestimmten)
Arbeitsplatz; ‚Recht auf Arbeit“ ordert eıne Ordnung VO Gesellschaft un:
Wırtschaft un eıne einsichtig zusammenwirkende Politik aller Beteiligten, des
StAats: der UTONOIME Tarıfpartner un der Unternehmensleitungen, 1n den
Grenzen des Menschenmöglichen gewährleisten, da{f alle Arbeitsfähigen und
Arbeitswilligen Gelegenheıit finden, ıhr elementares Menschenrecht arbeiten

menschenwürdıgen Bedingungen auszuüben. In diesem Sınn verstehen s

die nachstehend abgedruckten Texte.
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A A A E E N
Das Recht auf Arbeit

Menschenrechtsdeklaration der Vereıiınten Natıonen VO 10 { 1948
„Ärt Z GE} Jeder Mensch hat das echt auf Arbeiıt, auf treıie Berufswahl;, auf angeMCSSCHNEC und be-

friedigende Arbeitsbedingungen SOWI1e autf Schutz Arbeitslosigkeit.
@ lle Menschen haben hne jede unterschiedliche Behandlung das echt aut gleichen Lohn für yleiche

Arbeit.
(3) Jeder Mensch, der arbeitet, hat das echt autf AaNnNgeEMECSSCIHNEC und befriedigende Entlohnung, die ihm

un seiner Famiıilie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz siıchert und die, wenn nÖötıg, durch
andere oz1ıale Schutzmafßnahmen erganzen ISt.

(4) Jeder Mensch hat das Recht, Zzu Schutz seiner Interessen Berufsvereinigungen bilden un solchen
beizutreten.

Art Jeder Mensch hat Anspruch aut Erholung und Freizeit SOWI1Ee aut eine vernünftige Begrenzung
der Arbeıitszeit un aut periodıischen, bezahlten Urlaub.“ VWıe ersichtlıch, ISt L1UTLE die Lohnarbeıit BC-
dacht und stellt Art sıch Or, alle Menschen stünden 1m Lohnarbeitsverhältnis.)

Europäische Sozzalcharta VO' 18 1961, Teil I: Art Das echt aut Arbeit.
„Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Arbeıt gewährleisten, verpflichten sich die Vertrags-

parteien:
7zwecks Verwirklichung der Vollbeschäftigung die Erreichung und Aufrechterhaltung eines möglichst

hohen und stabılen Beschäftigungsstandes einer ihrer wichtigsten Zielsetzungen un: Aufgaben O

chen;
das echt des Arbeitnehmers iırksam schützen, seinen Lebensunterhalt durch eıne freı übernom-

MG Tätigkeit D verdienen:
unentgeltliche Arbeitsvermittlungsdienste tür alle Arbeitnehmer einzurichten der aufrechtzuerhalten;:
eine geeignete Berufsberatung, Berufsausbildung und berufliche Wiedereingliederung sicherzustellen

oder fördern.“
Weımarer Reichsverfassung VO' 11 1919, Art. 163

(1 Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die sittlıche Pflicht, seine geistigen und
körperlichen Krätte betätigen, da{fß er das Wohl der Gesamtheıiıt Öördert.

(2) Jedem Deutschen sol] die Möglichkeit gegeben werden, durch wirtschaftliıche Arbeit seinen Unterhalt
erwerben. Soweıit ıhm ANgCMECSSECNE Arbeitsgelegenheit ıcht nachgewiesen werden kann, wiıird tür S@e1-

nen notwendigen Unterhalt esorgt. Das Nähere wird durch besondere Reichsgesetze bestimmt.“
Verfassungen deutscher Länder (Auswahl)
Bayern, Art 166

S {(4) Arbeit 1St die Quelle des Volkswohlstandes nd steht dem besonderen Schutz des Staates.
2 Jedermann hat das Recht, siıch durch Arbeıit eıne auskömmliche Exıstenz schaften.
(3) Er hat das echt und dıe Pflicht, eiıne seinen Anlagen un: seiner Ausbildung entsprechende Arbeit

im Dienst der Allgemeinheit nach niäherer Bestimmung der esetze wählen.“
Hessen, Art 28

(1) Die menschliche Arbeitskraft steht dem besonderen Schutz des Staates.
(2) Jeder hat nach seinen Fähigkeıiten eın echt aut Arbeit und, unbeschadet seiner persönlıchen re1l-

heit, die sıttlıche Pflicht Z Arbeit.
(3) Wer hne Schuld arbeitslos iSt, hat Anspruch aut den notwendigen Unterhalt für sıch und seine

unterhaltsberechtigten Angehörigen. Eın Gesetz regelt die Arbeitslosenversicherung.“
C) Nordrhein-Westfalen, Art
S(1) Im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. Der Schutz seiner Arbeitskraft

hat den Vorrang VOT dem Schutz des materiellen Besıitzes. Jedermann hat eın echt auf Arbeıit.
(2) Der Lohn mu{(ß der Leistung entsprechen un einen angemesSsSchenN Lebensbedart des Arbeitenden

Uun: seliner Famılie decken Für oyleiche Tätigkeit und gleiche Leistung besteht Anspruch aut den gleichen
Lohn Das gılt auch für Frauen un! Jugendliche.

3) Das echt aut ausreichenden, bezahlten Urlaub ISt gyesetzlich festzulegen.“
Kirchenlehramtliche Verlau tbarungen

„Der naturgegebenen persönlichen Arbeitspflicht entspricht folgerichtig das naturgegebene persönliche
Recht, durch Arbeit tür das eıgene Leben und das Leben der Seinen Vorsorge treften“ (Pıus D GNC
Pfingstansprache 1941 Texte 7ASNG katholischen Soziallehre 160
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Oswald vDVon Nell-Breuning

„Aufgrund des Naturrechts erg1ıbt sıch für den Menschen ıcht NUur, dafß iıhm Arbeitsmöglichkeit gegeben
werden mufß, sondern auch, da{fß KT seine Arbeit trei übernimmt“ (Johannes „Pacem 1n terris“,
Zı 18; eb 275)

„Dem Menschen mMuUu alles zugänglıch gemacht werden, W as für ein wirklich menschliches Leben
braucht, W1C Nahrung, Kleidung und Wohnung, sodann das echt autf freie Wahl des Lebensstandes und
aut Familiengründung, aut Erziehung, Arbeıit (2 Vat Konzıl, Konstitution „Gaudium BT spes“,
7 26, Abs eb 344)

ME  NG

Auf den ersten Blick scheinen Arbeit und Spiel einander ausschließende Gegensatze se1ın, die Arbeit
ernsthaft un: mühevoll; eine Kastı das Spiel dagegen ıcht ernsthaft, sondern eben „spielerisch“, eine LUust.
Nichtsdestoweniger nımmt ber auch der Spieler der Lust willen ıcht selten große, hıs al die außerste
Grenze des Möglichen gehende Anstrengungen (Traımıng) aut sıch, und W 4a5 andere AAn Erholung der ZUuU

Vergnügen als port der Spiel betreiben, das übt der Artıst und der „Profi“ als Arbeit Aaus, mMIt der (T

selinen Lebensunterhalt erwirbt.
O Nach alter Auffassung hbte der Staats- (und der Kirchen-)Diener seın Amt ıcht Aaus, damıt seinen
Lebensunterhalt verdienen, wurde ıcht tür seine Tätigkeit „bezahlt“, ondern empfing VO Staat
(von der Kirche) den Lebensunterhalt, den benötigte, seine ganze Zeit un: raft seinem Diıienst
wiıdmen können. Der ınn WAal: die Staats- (und Kirchen-)Diener sollen nıcht arbeıten, (möglichst
vıel) „verdienen“, sondern sollen sorgenfrei gestellt se1in, sıch ungeteıilt ıhrem Diıenst hingeben
können. Damıiıt WAar eın Ausleseprinzıp BESETZT, das sıch be1i der ungeheueren Vermehrung der Beamten-
chaft ıcht aufrechterhalten 1eß

Orerst erscheint diese unselbständige Erwerbstätigkeit be1 115 noch 1n rel verschiedenen Rechtsgestal-
ten als privatrechtliches Arbeitsverhältnis der Arbeıter („Lohnempftänger“) un der Angesteilten
(„Gehaltsempftänger”) un: als öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis der Beamten, doch verwischen
Slflh heute die Unterschiede mehr un mehr. Weithin verstehen alle sich heute als die grofße gesellschaftlıche
Gruppe der „Arbeitnehmer“ und bezeichnen sıch als solche; auch die bisher noch bestehenden Unterschiede
der rechtlichen Ausgestaltung ihrer Arbeits- der Dienstverhältnisse werden mehr un mehr abgebaut
und wachsen einem einheitlichen Arbeitsrecht

Bezeichnend datür 1St der heute gygeführte sinnlose Streıt, ob Arbeitslosigkeit Überflufß der Mangel
Arbeıt besage, und tolgerecht, ob Arbeitszeitverkürzung, Verbot des Doppelverdienertums und andere
Ma{fhnahmen als „Bewirtschaftung“ des Mangels der als Verteilung eınes Überschusses anzusehen selen ;
die einen meınen Überfluß Arbeitskräften, die sıch ZUuUr Arbeıit anbieten un!‘ Arbeitsgelegenheit suchen,
dıe anderen meıinen Mangel Arbeitsplätzen der all Nachfrage nach Arbeit, allen, die siıch ZUr

Arbeit anbieten, Arbeitsgelegenheit biıeten.
Allentalls 1 Oommunistischen Staatswesen, N LLUL eiınen Unternehmer un Arbeitgeber z1bt, nam-

lıch den Staat, richtet sıch der Anspruch unmittelbar aut ıh: Eın solches „Recht aut Arbeit“ bedeutet den
Verlust des Rechts aut treie Wahl des Arbeitsplatzes; der Arbeiter wırd auf einen Arbeitsplatz verpflich-
CEL; das 1STt dıe „Kehrseıte der Medaille“ und ware auch 1n einer treıen Wirtscha& der unvermeidliche
„Pferdefufß“ eines solchen Rechts aut Arbeit.

Dieser Beıitrag WIF: auch 1n dem VO Wichmann herausgegebenen Sammelband „Kırche in der Gesell-
schaft Der katholische Beitrag“ erscheinen, der 1m Verlauf dieses Jahres 1m Günter-Olzog-Verlag,
München, herauskommen wird.
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